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Jetzt auch
zum selber pflücken:
imMonat September,
immer samstags und

sonntags,
von 10.00 bis 18.00 Uhr
am Nikolauskloster 1,

41363 Jüchen

▶www.falkenstein-bedachung.de

▶Rolladenreparaturen☏ 02131 - 1 763068

*Amtliche Bekanntmachung
76. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst „Bereich Commerhof“
Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 über die 76. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Kaarst „Bereich Commerhof“ folgenden Beschluss gefasst.

Die Feststellung der 76. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst für den Bereich „Com-
merhof“ sowie die gemäß § 5 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017
(BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, beigefügte Begründung und der Umweltbericht
sowie die Plandarstellung werden beschlossen.

Dieser Beschluss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntge-
macht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung zur Genehmigung vorge-
legt.
Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Verfügung vom 12.07.2023, Az.: 35.02.01.01-23Kaa-076-1936, die
76. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 BauGB genehmigt.
Bekanntmachungsanordnung
Die Erteilung der Genehmigung zur 76. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst „Bereich
Commerhof“ wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 76. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.
Die 76. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt wird mit ihrer Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im
Infobüro Planen und Bauen im Rathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217, wäh-
rend der Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kaarst Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsan-
spruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
vorstehend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kaarst, den 28.08.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

*Amtliche Bekanntmachung
Bebauungsplan Nr. 113 „Commerhof“ Teil A2 – Büttgen –
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Kaarst hat in seiner Sitzung am 21.06.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntgemacht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit
geltenden Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 113 „Commerhof“ Teil A2 – Büttgen – mit textlichen
Festsetzungen als Satzung beschlossen. Die Entwurfsbegründung nach § 2a BauGB wird als Entschei-
dungsbegründung übernommen.

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist der zeichnerischen Darstellung zu entnehmen.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung der Stadt Kaarst über den Bebauungsplan Nr. 113 „Commerhof“ Teil A2
– Büttgen – mit textlichen Festsetzungen wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Der Bebauungsplanmit textlichen Festsetzungen und der zusammenfassenden Erklärungwirdmit seiner
Begründung vomTag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an zu jedermanns Einsicht im Infobü-
ro Planen undBauen imRathaus Büttgen, Rathausplatz 23 in 41564 Kaarst, Zimmer 214/217, während der
Öffnungszeiten, zurzeit von
Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung zur Einsichtnahme bereitgehalten. Auf Verlangenwird über den Inhalt des Bebau-
ungsplans Nr. 113 „Commerhof“ Teil A2 – Büttgen – mit textlichen Festsetzungen Auskunft gegeben.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1) Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB), bekanntgemacht am 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), in der derzeit geltenden Fassung, kann der Entschädigungsberechtigte
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsan-
spruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
vorstehend bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.

2) Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Kaarst unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

3) Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), bekanntge-
macht am 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Aufstellungsbeschlüsse, Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kaarst vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kaarst, den 29.08.2023
Die Bürgermeisterin
Gez.
Ursula Baum

kaarst*

▶Kellerisolierung, Kanalreparatur, Terrassen,
Zufahrten. Kompetent als Meisterbetrieb, seit
50 Jahren, Pallakies-Bau, Kaarst, 02131/514431

Nachruf

Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres Mitarbeiters

Herrn Friedhelm Winkels
im Alter von nur 63 Jahren erfahren.

Herr Winkels war seit 1990 beim Rhein-Kreis Neuss tätig. Seitdem
erfüllte er seine Aufgaben im Kataster- und Vermessungsamt
des Rhein-Kreises Neuss mit großer Zuverlässigkeit und
Pflichtbewusstsein.
Als Messgehilfe hat Herr Winkels durch seine umfassenden
Fachkenntnisse und seine vorausschauende Art die
Außendiensttechniker und Ingenieure maßgeblich entlastet. Seine
wertschätzende und ausgleichende Art machten ihn im Kollegenkreis
sowie bei der Amtsleitung zu einemüberaus geschätztenMitarbeiter.
Sein freundliches und zuverlässiges Wesen werden uns sehr fehlen.

Die Kreisvertretung, die Kreisverwaltung sowie die Kolleginnen
und Kollegen werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gehört ihrem Mann und ihrer Familie.

Hans-Jürgen Petrauschke
L a n d r a t

Raphael Hermanski
P e r s o n a l r a t s –
v o r s i t z e n d e r

JETZT ANHÖREN!
rp-online.de/podcasts/azubi-podcast

NOCH AUF DER SUCHE
NACH EINER AUSBILDUNG?

Stellenausschreibungen sind super, um sich einen Überblick zu verschaffen. Aber warum nicht
auchmal einen direkten Einblick ins Unternehmen bekommen? Der neue Podcast der

RP-Azubis mit exklusiven Einblicken in die verschiedenen Berufsfelder der Rheinischen Post.

DIES UND DAS

IN GEDENKEN BEKANNTMACHUNGEN

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir weggehen. Albert Schweitzer
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